
Gemeinde Niederdorf
Verordnung zum Reglement über das

nächtliche Dauerparkieren auf öffentlichem
Grund vom 17. September 2013

vom 05.05.2014
ln Kraftsetzung ab 0L. Juni2014





Gestützt auf das Reglement über das nächtliche Dauerparkieren auf öffentlichem Grund vom
17. September 20'13 erlässt der Gemeinderat folgende Verordnung

1. öffentliche Parkplätze und Umgebung

Das Baumgartenareal, die Parkplälze bei der Zivilschutzanlage Härgelenstrasse und die
Parkplätze an der Hauptstrasse unterhalb des Pavillons werden dem Reglement über das
nächtliche Dauerparkieren unterstellt.

2. Gebühr

Die Gebühr für das Dauerparkieren auf öffentlichem Grund beträgt Fr. 50.00 pro Monat.

3. Kontrollen

Die Gemeinde führt regelmässig Kontrollen durch. Die Kontrollen finden zwischen 01.00 und

\,.. 07.00 Uhr statt. Die Kontrollen werden durch eine vom Gemeinderat beauftragte Person oder
Firma vorgenommen.

4. Zuwiderhandlungen

1 Motorfahrzeughalter, deren Fahrzeug aufgrund der Kontrolltätigkeit als gebührenpflichtig
erkannt, aber ohne Parkkarte angetroffen wird, werden mittels Zettel unter dem Scheibenwi-
scher aufgefordert, die Parkkarte zu lösen. Es wird gleichzeitig auf die Bussenerhebung im
Wiederholungsfall hingewiesen.

2 Wer nach Aufforderung bei weiteren Kontrollgängen wieder ohne Parkkarte auf öffentli-
chem Grund parkiert, wird jeweils mit Fr. 100.00 gebüsst.

5. lnkrafüreten

Diese Verordnung tritt am 01. Juni 2014 in Krafi.

\, Niederdorf, 5. Mai 2014

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Präsident: Die Verwalterin:
A. Buser C. Lipski

Sämtliche Personenbezeichnungen in dieser Verordnung sind geschlechtsneutral und gelten

sinngemäss für das männliche und weibliche Geschlecht.


